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1.) "Ua die Haftbedingungen während der zweiten Si tz~s
periode thematisieren zu können, bedUrfte es eindeu
tiger und klarer In.tol"llationen Über den Z~stand dieser
Ha.ttbedingungen. Solche In.tormationen sind, wenn eie
überhaupt ermittel t werden können, Imrzfristig nicht zu
erheben. Die Instanzen dee II!. Ruseell .•.Trlbunal. kön-
nen nicht ale eine eigene UnterlR1chlU1gskOlllllisa1GD.fUn- .
gieren, die wenigstens ein Jahr Ze1t bedürfte, WI sich 'j
auf den nötigen Inforaationutand cu briDgen." 1I

Hier wird unterstellt, daS es keine eindeutigen und klaren Inf01'llatiCllll-I',

über den "~stand dieser Haftbedingungen" befti te gäbe.
Das Gegenteil ist der Fall ! - Die politischen Gefangenen, ihrs A,nwlilte

und __ rigen erb.i ten .ehon .01t Jehren on der "glich.t 1U•• .., ••••• ;.Z~salllllenstellung von Unterlagen über die Haftbedingungen. Die••• Material j

steht schon seit genau einem Jahr zur Verfl1gung. AmEnde der letzten ~l

Si tzung des Tribunals in Harhei1llwurde die •• s inhaltlich uafaesende
Material einem Mitgl1ed der Jury übergeben, welches es an Sebastian .
CObler, damals Mitgl1ed des Sekretariats, weitergereicht hat. Ba dolcWaen-,;
tiert die Haftbedingungen vomZeitpunkt der ersten Verhaftungen politi
echer Gefangener bis zur Mitte dee Jahres 1977. Die Unterlagen zu den.
ne~eren Haftbedingungen werden gerade zueammengestellt. Sie stehen jedoch
mit Sicherheit bis z~r nächsten Si tz~ dee Tribunals zur Verfügung.
2.) "Unbeschadet all der Bedenken, die anguichts der

freilich zerstreuten und n~r hin und wieder perso
nell faßbaren Infozmationen über die Haftbedingun
gen entstehen und geäußert werden müssen, gilt, daS
die Haftbedingungen in der Bundeere~blik im Vergleich
z~ denen anderer Länder vergleichbarer Verfassung
nicht schlechter zu sein scheinen. 1mlegenteil: Sie
scheinen durchaus besser zu sein. Bun können schlechte
Haftbedingtmgen in anderen Ländem schlechte Haf1;be
dingungen in der Bund"re~blik, sind sie gegeben, nicht
entechuldigen. Sie machen aber eine hervorgehobene Be
handl~ng im Rahmendieses RusseU-Tribunals fragwürdig.

Hier wird unterstellt, daS die Informationen über die Haftbedingtmgen
"zerstre~t" seien und n~r "hin und wieder personell falbar" •
Das Gegenteil ist der Falll - Diese falsche Behaup~ kann nur von
jemandemaufgestell t werden, der JItD seit 8 Jahren nicht die Müheund
das Interesse aufbrachte, sich mit demim Laufe der Jahre immer Wieder
an die Öffentlichkeit gebrachten Informationsmaterial genauer zu be
fassen. Es gibt seit 1973 das'Xursb~ch 32: es gibt seit 1975 das Buch
"Der Kampfgegen die Vernichtungshaft" , es gab unzählige Pre8sekonfe
renzen der Anwälte und Angehörigen über die Haftbedingungen im In- ~d
Ausland. Es gibt die Gefangenen selbst, die man besuchen kann, sie sind
durchaus "personell faßbar" !

Weiter heiSt es im Protokoll, daß die Haftbedingungen in der BRD"nicn
schlechter Z~ sein scheinen" als in anderen Ländern •••• im Gegenteil"!
- man ver~leicht also - basierend auf einer indirekt e%gestandenen
Uninfozmiertheit über die tatsächlichen Haftbedingungen -'hiesige Zustän
de, die bis jetzt ja nicht unters~cht ~rden, mit denen in anderen t

Ländern. Die Tatsache, daS praktisch nirgendwo in der BRDein poli tieche:r1:
Gefangener in den Bomalvollzug integriert ist, sondern SondermaSnahmenj)
gegen ihn laufen, sowie die Tatsache, daß in westdeutschen Gefängnissen i'
zahlreiche Gefangene z~ Tode gekoD1lDensind, wobei die Todeswnetände ;,
bis heute nicht a~fgeklärt sind, wird unterschlagen. "

Am31.3.1978 gab das II!. internationale Russell-Tribunal auf
einer Pressekonferenz bekannt, "daS alle Gefangenen, einschlieSlich
solcher, die wegen Gewaltaktionen gegen den Staat angeklagt oder
verurteilt sind, auf diejenigen Menschenrechte Anspruch haben, die
ihre Behandlung und die Gefängnisbedingungen betreffen, und die in
einem demokratischen Land nicht verletzt werden dürfen. Das Tribunal
erbi ttet die unverztigliche Vorlage von dokumentierten ftllen möglicher
Verletzungen der Rechte von Gefangenen."

A~f der AbschluSpresseköh:rerenz der ersten Sitzungsperiode des
111. Russell-Tribunals ~rde bekanntgegeben, daß von einem Unteraus
Bch~Sdu Tribunals - bestehend aus tunf Jury-Mitgliedern - das Proble.
der Menschenrechtsverletzungen an politischen Gefangenen in der BRD
näher unterlR1cht werden soll. In diesem Zusammenhangwollten auch ein
zelne Mitglieder dieses Aussch~sses politische Gefangene besuchen, um
sich Über die Bedingtmgen ihrer Haft Z~ informieren.

111t Enttä~ech~ und Befruden haben wir, die Angehörigen der
pOlitischen Gefangenen, nun von der Selbstbeschränkung dee Tribunals
in dieser Frage er.tahren. Sie ist daa Ergebnis einer DiskussiGD., die
am 2./3.8.in Berlin auf einem Treffen der J~ry, des Beirats und de.Sekretariats getuhrt wurde.

Wir wissen, daS eich auf einer Versamml~ in Frankfurt
kurz ZUvor die Delegierten von Russell-Initiativgruppen mit groSer
Mehrheit für di e Untersu ch~ng der Haftbedingungen durch das Tri bunal
ausgesprochen haben. Der wesentliche Inhalt dieses Beschlusse. ~rde
in Berlin ignoriert.

Die Formulierung des Punktes drei dieser neuen Verlautbarung des
Tribunals deutet darauf hin, daS nun eine entscheidende Einschränkung
des Themengeb1etesbeabsichtigt ist;

"MUtmaßlicheVerletzungen der Jlenschenrechte von Personen, die ineinem Strafverfahren involviert sind."
Die weiteren ÄuSerungen der Jury zu diesem Punkt drei bestärken nur
noch mehr diese Befürchtung: ••••• ":Ferner beschloS das Tribunal, daS
eine Prüfung des Strafverfahrens notwendigerweise eine Untersuchung
der Behandl~ derer einschlieSt, die sich in Untersuchungshaft befinden.
Das Tribunal sieht nun, daß eine VOllständige Untersuchung der Haft
bedingungen und der Behandl~ von Häftlingen sehr viel mehr Zeit be
anspruchen würde, als demTribunal zur VerfUgungsteht für die Prüfung
der Thesen, die es in Betracht gezogen hat."

Wir sind davon Überzeugt - und dies kann nur im Sinne von Bertrand
R~ssells ureigensten Intentionen sein - daS die Gefahr, bestimmte
gravierende Fälle von Jlenschenrechtsverletzungen nicht ans Licht der
Öf.tentlichkei t zu bringen, sehr viel schwerer wiegt als die Befürchtung,
zu viel Zeit für deren Aufdeckung zu verwenden 11

Das Resultat der berliner Diskussion hat bei. uns ungläubiges Staunen
hervorgerufen 1 Die GrUndewerden wir im :Folgendennäher erläutern. Wir
stützen uns dabei auf die . veröffentlichte Protokollnotiz
dieser Diskussion, welche 1mAuftrag des Präsidenten der Jury erstellt
und vo. deutschen Beirat und vomdeltschen Sekretariat gezeichnet wurde.
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Außerdem wird auch ein politischer Aspekt nicht genügend berückBich~gt:
die Verschlechterung der Haftbedingungen (besonders in Hinsicht auf die
Isolationshaft) in mderen "vergleichbaren" Ländern innerhalb der letzten
Jahre hängt u.a. auch mit der bereits vorangeschrittenen Ausbreitung dea
~Yodell Deutschland" auf ganz Westeuropa zus&amen.

~.) "Will man die Haftbedingungen 80 behandeln, daß Aussicht
besteht, die liberale Öffe~tlichkeit über deren Zustand
zu beunruhigen und gar zum Handeln zu bewegen, dann ist
einigermaßen ullfassende und strikt gesicherte Information
vonnöten. Kann man "nur" individuelle Fälle präsentieren,
ohne deren Symptomatik über Mutmaßungen hinaus belegen zu
können, ist eine eher negative Wirkung zu erwarten. Hinzu
kommt, daS insbesondere bei diesem Thema, aas höchste Ge
nauiglceit verlangt, will man nicht in Sachen Menschenrech
te unverantwortliche politische Scharlatanerie betreiben,
die Gefahr besonders groS ist, daß dasselbe zum Schaden des
Tribunals und der Verteidigung der Menschenrechte von inter
essierten Gruppen in einseitiger Weise umfunktioniert wird.
Jury, Beirat und Sekretariat fürchten diese Funktionierung
nicht, da sie im Hinblick auf das Verfahren des Tribunals
erfolgloS bleiben wird. Allerdings ist es mgesichts unzu
reichend gesicherter Information unSinnig und nicht zu ver
antworten, die UmfUnktionierung, die einer uninformierten
Öffentlichkeit gegenüber gelingen könnte, zu riskieren. Im
übrigen werden dort, wo Haftbedingungen im Zusammenhang
gesetZlicher Änderungen eindeutig verschlechtert werden und
Verschlechterungen auch demonstrierbar sind, selb5tverst~iJ
lich auch ent5~'echende Aus!lagen gemacht. werden.

Von neuem wird suggeriert, es gäbe eigentlich keine "einigermaßen umfassen
de und strikt gesicherte Information". AnschlieSend wird die mögliche
Gefahr aufgezeigt, daS lU.ll "nur" individuelle Fälle präsentieren könne,
"ohne deren Symptomatik Uber MutllaSungen hinaus belegen zu können".
- Woher dieee Befürchtung? - Die Haftbedingungen der politischen Gefan
genen zeigen Beit Jahren die gleiche, übergreifende und allumfassende
"Symptomatik", das ist sofort aus den Fakten ersichtlich. (Nur ein klei
nes Beispiel: die richterlichen Beschlüsse zur Isolationshaft gleiChen
sich meist aufs Wort.) Die Ziele der Sonderbehandlung sind körperliche
und seelische Schädigung und Vemichtung, auf Brechung der Identi tät
und der Persönlichkeit des Gefangenen ausgerichtet. Dies stellen wir seit
Jahren bei unseren Angehörigen fest.

Weiterhin wird die Befürchtung geäußert, daß dieses Thema von "inter
essierten Gruppen" in einseitiger leise umfunktioniert werden kö~~e ••••
dieees Risiko sei angesichts unzureichend gesicherter Information (!)
(emeute Unterstellung, Anm. d.Vf.) und einer uninformierten Öffentlich
keit nicht zu verantworten ••.•
Diese Argumentatinn widerspricht sich selbst. Wenn nämlich die Öffentlich
keit durch die Arbeit des Russell-Tribunals ihre Uninformiertheit ver
liert, besteht auch nicht mehr die Gefahr einer "Umfunktionierung", was
immer man darunter auch verstehen mag. Worin anders ist denn die Aufgabe
des Russell·-Triounals zu sehen, und für wen arbei tet es denn, wenn nicht
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fUr eine Informati •..•..•der Öffentlichkeit? Seine Untersuchungen wurden :
doch genau deshalb so notwendig, weil eben diese westdeutsche Öffent
lichkeit schon stark umfUnktioniert und desinformiert wurde - allerdings I
von anderer Seite als der hier befUrchteten ! ,

Zum Schluß der 10th heiSt es, dai "1m Ubrigen dort, wo Haftbedingungen f

im Zusammenhang gesetzlicher Änderungen eindeutig verschlechtert werden tund Verschlechterungen auch demonstrierbar sind, selbstverständlich •

auch eindeutige A.ussagen gemacht werden." I
Die Einschränkung des Untersuchungsgebietes auf legaliSierte loraen i

der Menschenrechtsverletzungen in der BRD schlieSt andererseits alladie I
staatlich praktizierten Vemichtung8llaSnabmen gegen die politischen Gefan- I
genen &us, die Belbst da Grundgesetz der BRD 80wie dem internationalen i
Völkerrecht offen widersprechen. i

Angesichts der hohen Ideale, die bisher die Arbe! t des Ruesell-'h'ibunal•••
motivierten und beatillllten,1st e8 uns VÖllig unerklärlich, ••ahalb rum t
aufgrund solcher Argwaente anfänglich gemachte Zungen rUcqängig gemach~

.~ und stattdeeeen eine .1r'tlI1nimal-lo.proa1ss geachaffen WIlrde. rl
Wir sehen, daS ein zentraler Widerspruch besteht zwiachen de. fun~en

talen Anspruch Bertrand Russells, ko.• promiSlos jede A.rt der Menschenrechverletzung anzuprangem und zu bekämpfen, und dem Verbal teildee 'l'rlbw1ale

gegeD11ber- der staatlichen Vernichtungspraxis an den poli thchen Gefang ••. I·

nen in der BRD. tIm Hinblick auf die pemanente Bedrohung, der wir unere ADceböriCen .I
in den Gef'ängnisaenJ.81lsgellefer'twissen, kOllaltein Schweigen gegenüber t!
dieser staatlichen Praxis, die zu den wauJereten JI1tteln" greift, WI 4.1e ,
Frage der Existenz der politischen Gefangenen ausschlie81ich unter der I
eigenen Iontrolle zu halten , einer Anpassung an das herrschende poli ti.obe.
Klima in der BRD gleich.

Die bewuSte üskl •••erung dieser th_atik aue dem Bereich der adäquat_.'

UlIlfauenden UnterlNchungen cmrch das RuaeeU-'-'ribunal ergibt u.l. J
letzten Endes eine Bestärkung der Zeneurpraxis der .est4eutsohen Medien

und Behörden, ein unerträglicher WiderspNch zur expllzi ten Behandlung ,genau dieser Zeneurpraxis cmrch das Ruesell-'l'ribunal.

In einem solchen Konflikt beweist sich die GlaubwUrdigkei t und lufrich- ,

tigkeit einer Institution wie der des Russell-Tribunals. Un~ gen~u im, •

Schni ttpunkt eines solchen Konflikts stellt sich für jeden, der daran \ 'teilnimmt, die persönliche Entscheidung und die radikale UberprUfung ,
des eigenen Standpunktes. t

Diese aufrichtige UberprUfung fordern wir von allen Jury.Mitgliedern, i
von allen Menschen, deren Anspruch es ist, durch ihr Mitwirken am ~ssell- I
Tribunal die Menschenrechte zu verteidigen. Falls sich jedoch heraus
stellen sollte, daß dieser Anspruch in dieser Institution nicht kompromi'- I
los verwirklicht wird /werden kann/ werden will, appellieren wir ar.jeden, ~
und vor allem an die Jury-Mitglieder, die Konsequenzen dar~5 zu zieAen I
Die Jury des Russell-Tribunals muß eich darUber im Klaren sein, d~ unter
anderem auch von ihrer mutigen und konsequenten Entscheidung das _eitere
SchIcksal unserer Angehörigen mit beeinflu~t wird.

Deshalb appellieren wir nochaals dringend an sie, sich bei der Un~er
suchung der Haftbedingungen allein sm Kriterium der Menschenrechtdver
letzung zu orientieren und keinerlei formalistische Schein-lri~rien KU
berücksichtigen !

In dies•• Sinne fordern wir sie dazu auf, 4.1eBeschlüsse der Berliner
Konferenz vom 2./3.8.1978 zu revidieren und neu zu überdenken!

Unterstützt mit allen Kräften unseren Kampf gegen die Nenschenrecntsver
letzungen an unseren Angehörigen in den westdeutschen ~efängnissen !

Die Angehörigen der politische~ ~efangenen




